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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §236 Abs1;

BAO §236 Abs2;

Rechtssatz

Nach § 236 Abs. 2 BAO ndet der erste Absatz dieser Vorschrift auf bereits entrichtete Abgabenschuldigkeiten

sinngemäß Anwendung. In einem solchen Fall ist kein strengerer Maßstab als bei der Nachsicht noch nicht entrichteter

Abgaben anzulegen. Aufgabe des Antragstellers auf Erteilung der Nachsicht im Sinne des § 236 Abs. 2 BAO ist es, in

nachvollziehbarer Weise darzulegen, dass die für eine Unbilligkeit der Einhebung der Abgaben, wären sie noch nicht

entrichtet, sprechenden Umstände durch die Tilgung der Abgabenschuldigkeit nicht beseitigt worden sind. Im

Nachsichtsverfahren liegt das Hauptgewicht der Behauptungs- und Beweislast beim Nachsichtswerber. Ihm obliegt es

im Sinne seiner Mitwirkungsp icht, einwandfrei und unter Ausschluss jeglichen Zweifels das Vorliegen jener Umstände

darzutun, auf welche die Nachsicht gestützt werden kann (vgl. aus der ständigen Rechtsprechung etwa die hg.

Erkenntnisse vom 3. Juli 2003, 2002/15/0155, und vom 2. Juni 2004, 2003/13/0156). Auch im Falle einer

Mitwirkungsp icht der Partei in Abgabenverfahren ist die Behörde nicht von ihrer Ermittlungsp icht befreit (vgl. aus

der ständigen Rechtsprechung das hg. Erkenntnis vom 21. April 1997, 92/17/0232).
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